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  in Vertr. Fr. Hans 39236 21. Juli 2025 
 
Betrifft 

Gemeinnützige Donau-Ennstaler Siedlungs-Aktiengesellschaft, GEDESAG,  

Kleinbadeteichanlage, Badeverbot 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Laut Prüfbericht der Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co KG vom 17. Juli 2025 hat 

Standort in 3484 Grafenwörth, Hofgarten 3, Gst. Nr. 583/4, KG Grafenwörth, Tag der 
Probennahme: 08. Juli 2025, ergeben, dass das Badewasser in bakteriologischer Hinsicht 
aufgrund des Nachweises von Enterokokken nicht den Anforderungen des  
§ 80 der Bäderhygieneverordnung entspricht.  
  
Durch die Badewasserinfektionen ist eine unmittelbar drohende Gefahr für die Gesundheit 
der Badenden gegeben. 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Tulln erlässt daher folgende 
 
 

VERORDNUNG 
 

für die Kleinbadeteichanlage  
am Standort in  

3484 Grafenwörth  
Gst. Nr. 583/4, KG Grafenwörth, 

 
wird ein allgemeines Badeverbot angeordnet. 
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Hinweise: 
 

- Die Kundmachung eines Badeverbotes gemäß § 10a Abs. 1 des 
Bäderhygienegesetzes hat als Verordnung durch Anschlag an der Amtstafel und 
durch Anbringung deutlich sichtbarer Schilder im Uferbereich zu erfolgen. 
 

- Ein Badeverbot ist aufzuheben, wenn die Voraussetzungen für seine Verhängung 
nicht mehr gegeben sind.  

 
 
Rechtsgrundlage 
§ 10a des Bäderhygienegesetzes  BhygG 
§ 57 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz 1991  AVG 1991 
 
 
 
Ergeht an: 
1. Marktgemeinde Grafenwörth, z. H. des Bürgermeisters, Mühlplatz 1, 3484 

Grafenwörth 
 

Für den Bezirkshauptmann 

S l a v i k - Z e h e t n e r, LL.M. 

 

 


